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Veranstalter

Adresse: Frauengeflüster Akademie GbR
Mettackerweg 34
79111 Freiburg

Telnr: +49761 51563444

E-Mail-Adresse: kontakt@frauengefluester.net

Webseite: https://www.frauengefluester.net

Lehrgangsziel

Vermittlung von Fachkenntnissen um Laborbefunde anfertigen lassen und Ergebnisse bewerten zu
können sowie Therapiepläne entsprechend erstellen zu können

Inhalte

Lehrgangsinhalte: Zykluswissen - Hormone & Hormonsystem -
Hormonmetabolismus - Laboruntersuchungen -
Hormonelle Dysbalancen - Schilddrüse -
Nebennieren - Verhütung - Zyklusstörungen &
PMS - Post Pill - PCOS - Endometriose -
Myome / Zysten / Cystitis - Vaginalflora -
Begleitende Beschwerden - Kinderwunsch -
Schwangerschaft & Stillzeit - Wechseljahre -
Ernährung in der Frauenheilkunde

Medien, die Bestandteile des
Fernlehrangebots sind:

3 Module

Abschluss



Abschluss: institutsinterne Prüfung

Art des Abschlusses: institutsinterne Prüfung

Voraussetzungen

Teilnahmevoraussetzungen: Medizinisches Grundlagenwissen; technische
Voraussetzung: PC mit Internetzugang

Prüfungsvoraussetzungen: Nachweis ausreichender Vorbereitung

Kosten

Teilnahmekosten (Gesamtkosten): 1.490,00 €

Lehrgangskosten: 1.490,00 €

Kosten für (externe) Prüfungen: 0,00 €

Anzahl der Raten: 8

Höhe der Raten: 186,00 €

Die Teilnehmerkosten können Veränderungen erfahren haben, die der ZFU zum Redaktionsschluss noch nicht
vorlagen. Aktuelle Gebühren, Kosten und Erläuterungen dazu erhalten Sie beim Fernlehrinstitut. 

Zeitrahmen

Gesamtdauer in Monaten: 7.00

Gesamtdauer in Stunden: 60 Std. (80 Unterrichtseinheiten zu je 45 Min.)

Wöchentlicher Lernaufwand für
das Selbstlernen in Stunden:

2.00

Synchrone Lerneinheiten (je 45 Minuten): 0

Präsenzunterricht: Es finden regelmäßig jeden Dienstagvormittag
Online-Seminare statt

Zusätzliche Informationen

Dieser Fernlehrgang berechtigt nicht Diagnosen zu stellen oder Behandlungen im Sinne des
Gesetzes §1 Abs. 1 & 2 HPG (Heilpraktikergesetz) durchführen.


